
„Inland“ im Sinne dieser Vorschrift, kann nicht ge
billigt werden. Es entspricht der herrschenden Recht
sprechung der westdeutschen Gerichte, daß § 23 ZPO 
im Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und der 
Ostzone weder unmittelbar noch entsprechend an
gewendet werden kann (OGH in MDR 1949, 615 = DRZ 
1949, 469 = DRspr. IV (410) 29 d, OLG Hamburg in 
SJZ 1949, 765 = DRspr. IV (410) 29 e; OLG Frankfurt 
in MDR 1950, 555; Baumbach ZPO, 20. Aufl., § 23 ZPO 
weist besonders darauf hin, daß die Ersetzung von

„Deutsches Reich“ durch „Inland“ [Bekanntmachung 
vom 20. September 1950 — BGBl. S. 533] lediglich eine 
redaktionelle, nicht aber eine inhaltliche Änderung sei.) 
Es besteht keine Veranlassung, hiervon abweichend die 
Gerichte im Ostsektor von Berlin und in der DDR nicht 
mehr als deutsche Gerichte anzusehen.

Da das AG den Vollstreckungsantrag somit zu Recht 
zurückgewiesen hat, muß der Beschluß des LG, der über 
die sofortige Beschwerde der Gläubigerin entschieden 
hat, entsprechend geändert werden.

Entscheidungen 
des Obersten Gerichts 

Zivilrecht
SMAD-Befehl Nr. 64 vom 17. April 1948; Richtlinien 

Nr. 4 zum SMAD-Befehl Nr. 64 vom 21. September 1948; 
§ 13 GVG.

Die auf Grund des Befehls Nr. 64 der SMAD vom 
Sekretariat der Deutschen Wirtschaftskommission er
lassenen 4. Richtlinien stellen den Grundsatz auf, daß 
alle Maßnahmen, die auf diesen Befehl zurückzuführen 
sind, der Kontrolle des Ministeriums des Innern, 
Hauptabteilung Amt zum Schutze des Volkseigentums, 
unterliegen. Hieraus folgt, daß zur Entscheidung aller 
Fragen, die mit diesen Maßnahmen im Zusammenhang 
stehen, allein die genannte Verwaltungsstelle berufen 
ist und daß der ordentliche Rechtsweg nicht gegeben ist.

OG, Urt. vom 1. August 1951 — 1 Zz 29/51.

Aus den G r ü n d e n :
Die Klägerin hatte während des 2. Weltkrieges das 

Obergeschoß ihres Hauses in Thüringen an die „Bio
klimatische Forschungsstelle des Reichsamtes für Wetter
dienst“ vermietet. Als diese Dienststelle des ehemaligen 
Hitlerreiches nach der Kapitulation Ende Juni 1945 die 
gemieteten Räume verließ, bescheinigte der ehemalige 
Direktor K. am 28. und 30. Juni 1945 der Klägerin, daß 
sie als Mietzins für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 
1945 und für Steuern, für Wasser- und Stromverbrauch 
noch 632,— RM zu fordern habe. Bei ihrem Auszug 
ließ die Forschungsstelle mehrere Möbelstücke in den 
Mieträumen zurück. Die Verklagte hat seit dem 1. Au
gust 1945 die genannten Räume von der Klägerin ge
mietet und die von der Forschungsstelle zurückgelasse
nen Möbel benutzt. Im Juli 1948 wurde ihr von dem 
Kreisrat in G., Finanzverwaltung, das Eigentum an 
den Möbeln gegen Zahlung des Taxwertes übertragen. 
Die Klägerin ist der Ansicht, daß ihr sowohl gesetzlich 
als auch auf Grund einer Vereinbarung mit dem ehe
maligen Direktor der Forschungsstelle das Vermieter
pfandrecht an den Möbeln wegen ihrer Mietzinsforde
rung zustehe, und hat mit der Klage von der Verklag
ten die Herausgabe der Möbel, hilfsweise die Feststel
lung verlangt, daß ihr an den Möbeln wegen ihrer 
Mietzinsforderung ein Vermieterpfandrecht zustehe. Die 
Verklagte hat die Abweisung der Klage beantragt und 
geltend gemacht, daß die Möbel auf Grund des Befehls 
Nr. 124 der SMAD vom 30. Oktober 1945 beschlagnahmt 
worden seien und daß die Kreiskommission zur Durch
führung dieses Befehls die Möbel übernommen und im 
Juli 1948 ihr zum Eigentum überlassen habe; dadurch 
sei das von der Klägerin behauptete Vermieterpfand
recht untergegangen. Das Amtsgericht hat nach dem 
Hilfsantrage erkannt. Gegen dieses Urteil haben die 
Verklagte Berufung und die Klägerin Anschluß
berufung eingelegt. Die Klägerin hat in der Berufungs
instanz verlangt, daß die Möbel an sie oder an den 
Gerichtsvollzieher zur öffentlichen Versteigerung her
ausgegeben werden, während die Verklagte die Ab
weisung der Klage beantragt hat. Das Landgericht hat 
die Berufung der Verklagten zurückgewiesen und sie 
zur Herausgabe der Möbel verurteilt.

Gegen beide Urteil hat der Generalstaatsanwalt der 
Deutschen Demokratischen Republik die Kassation be
antragt. Der Kassationsantrag ist begründet.

Beide Instanzgerichte haben über die Klage sachlich 
entschieden, ohne zu prüfen, ob der Rechtsweg zulässig

ist. Es war besonders naheliegend, diese Prüfung vor
zunehmen, weil die Möbel, die die Klägerin heraus
verlangt, durch eine Maßnahme der Kreisverwaltung, 
also durch einen staatlichen Hoheitsakt, der Verklagten 
zum Eigentum übertragen worden waren und die Ent
scheidung über die Klage voraussetzt, daß die Wirkung 
dieses Verwaltungsaktes, nämlich der Umfang der mit 
ihm erfolgten Übertragung des Eigentums an den 
Möbeln, einer Nachprüfung durch die ordentlichen Ge
richte unterzogen wird.

Die Möbel waren nazistisches Staatseigentum und 
unterlagen der Sequestrierung auf Grund des Befehls 
Nr. 124 der SMAD vom 30. Oktober 1945. Durch den 
späteren Befehl Nr. 154/181 der SMAD vom 21. Mai 
1946 wurden die Möbel der Verwaltung der neuen 
deutschen Verwaltungsstellen übergeben. Das Thürin
gische Gesetz betreffend die Übergabe von sequestrier
tem oder konfisziertem Vermögen durch die sowjetische 
Militäradministration an das Land Thüringen vom
24. Juli 1946 (RegBl. für das Land Thüringen S. 111) 
enteignete die Möbel zugunsten des Landes Thüringen 
entschädigungslos und überführte sie in Volkseigentum. 
Uber die Verwertung des in Volkseigentum überführten 
„sonstigen Vermögens“, zu dem die Möbel gehören, 
erließ das Sekretariat der Deutschen Wirtschaftskom
mission die Richtlinien Nr. 4 vom 21. September 1948 
(ZVOB1. S. 450) auf Grund der Ziff. 4 des Befehls 
Nr. 64 der SMAD vom 17. April 1948 (ZVOB1. S. 140). 
In den §§ 1—8 der Richtlinien Nr. 4 wurden über die 
Verwertung von einzelnen Gruppen von „sonstigem 
Vermögen“ Anordnungen getroffen und in § 9 bestimmt, 
daß bewegliches Vermögen, für das in den §§ 1—8 
nichts anderes bestimmt ist, durch die Städte und Ge
meinden an demokratisch bewährte Personen verkauft 
oder unentgeltlich abgegeben werden kann. Da Möbel 
unter den §§ 1—8 der Richtlinien nicht aufgeführt sind, 
entsprach die Übereignung der Möbel vom Kreisrat in 
G. an die Verklagte gegen Zahlung des Taxwertes der 
Bestimmung in § 9. In § 10 der Richtlinien Nr. 4 ist 
angeordnet, daß die Durchführung dieser Verordnung 
vom Ausschuß zum Schutze des Volkseigentums, jetzt 
„Ministerium des Innern, Hauptabteilung Amt zum 
Schutze des Volkseigentums“, zu kontrollieren ist. Die 
Bedeutung dieser Bestimmung über die Kontrolle hat 
das Oberste Gericht in seinem Urteil vom 18. Oktober 
1950 — 1 Zz 33/50 — (NJ 1951 S. 30) dargelegt. Es ist 
dort u. a. ausgeführt, daß die Kontrolle eine Entschei
dungsgewalt voraussetzt, die als solche in Beziehung 
auf das ihr unterstellte Sachgebiet unbeschränkt und 
unteilbar ist. Das genannte Urteil betrifft zwar Fragen, 
die mit den Richtlinien Nr. 1 zur Ausführung des Be
fehls Nr. 64 der SMAD Zusammenhängen, aber diese 
Ausführungen müssen auch hier gelten. Die auf Grund 
des Befehls Nr. 64 der SMAD vom Sekretariat der 
Deutschen Wirtschaftskommission erlassenen 4. Richt
linien stellen den entscheidenden Grundsatz auf, daß 
alle Maßnahmen, die auf diesen Befehl zurückzuführen 
sind, der Kontrolle des Ministeriums des Innern, Haupt
abteilung Amt zum Schutze des Volkseigentums, unter
liegen. Hieraus folgt, daß zur Entscheidung aller 
Fragen, die mit diesen Maßnahmen in Zusammenhang 
stehen, allein die genannte Verwaltungsstelle berufen 
ist und daß der ordentliche Rechtweg nicht gegeben ist.

Wie in dem obengenannten Urteil ausgeführt wird, 
stimmt diese Auffassung überein mit der von dem Chef 
der früheren Deutschen Justizverwaltung in der da
maligen sowjetischen Besatzungszone im Einverständ
nis mit der Deutschen Wirtschaftskommission an die
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